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Allgemeine Informationen  

• Die IGS Buchholz begrüßt Praktikantinnen und Praktikanten. 

• Die Koordination der Praktikant*innen obliegt der Didaktischen Leitung. 

• Bei der Aufnahme der Praktikantinnen und Praktikanten gehen vor allem die vom 

Land zugewiesenen Kurzzeit- und Langzeitpraktikant*innen vor.  

• Schulpraktikant*innen werden angenommen, wenn die Kapazitäten es zulassen. 

• Die Praktikant*innen dürfen das Schul-Wlan nutzen, erhalten jedoch keinen 

Zugang für Fachgruppen oder die Verteiler. Benötigtes Material wird durch die 

Ausbildungslehrkräfte/Mentoren ausgegeben. 

 

Anforderungen GHR 300 Langzeitpraktikum 

Folgendes müssen die Studierenden leisten:  

• Anwesenheit von 15 Zeitstunden pro Woche in der Schule 

• Mindestens 64 Unterrichtsstunden (teilweise) selbstgestalteten Unterrichts in 

beiden Fächern  

• Ungefähr gleichmäßige Verteilung der 64 Unterrichtsstunden auf die Wochen 3-18 

des Praktikums und auf die beiden Unterrichtsfächer 

• Beteiligung an außerunterrichtlichen Aktivitäten (z.B. Elternabende, Konferenzen, 

Fachgruppentreffen, Nachmittagsbetreuung)  

• Die Vorbereitung und Nachbereitung von Unterricht kann (und sollte) in Teilen in 

der Schule stattfinden 

• Studierende erbringen keinen eigenverantwortlichen Unterricht 

 

 

 

Stundenplan und Ausbildungslehrkräfte/Mentoren 



• In Absprache mit den Lehrkräften, werden die Praktikant*innen 

Ausbildungslehrkräften/Mentoren zugewiesen. 

• Der Stundenplan wird darauf aufgebaut, dass die Praktikant*innen zunächst 

primär bei den ALKs/Mentoren mitgehen. 

• Der Stundeplan kann in Zusammenarbeit mit der Didaktischen Leitung auf die 

Bedürfnisse der Praktikant*innen abgestimmt und verändert werden. 

• Für die vom Land zugeteilten Praktikant*innen erhalten die ALKs 0,5 

Anrechnungsstunden pro Fach pro Praktikant*in. 

• Entsprechende Formulare werden von der Didaktischen Leitung oder Schulleitung 

ausgefüllt. 

• Die ALKs unterstützen die Praktikant*innen bei der Erfüllung ihrer Vorlagen. 

• Die ALKs sind weisungsbefugt. 

• Die Verantwortung für die Planung des Unterrichts und des Wohlbefindens der 

SuS liegt bei der ALK. 

•  

 

 


